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Das BauGB

Quelle https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/ministerium/unsere-
geschichte/bauminister-seit-1949/bauminister-ahnengalerie-node.html
(Stand: 22.05.2023)
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Das BauGB

Der Anlass

• Ausrichtung des Städtebaurechts auf die
Gegenwarts- und Zukunftsaufgaben

• Zusammenfassung der rechtlichen Grund-
lagen des Städtebaus

• Einheitliches Gesetzeswerk

• Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

• Beschleunigung und Vereinfachung der
Verfahren

• Vermeidung von Teil-Novellierungen, statt
dessen Gesamtnovellierung

Quelle:

Deutscher Bundestag, 10. Wahlperiode, 
Drucksache 10/4630

Quelle https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/ministerium/unsere-
geschichte/bauminister-seit-1949/bauminister-ahnengalerie-node.html
(Stand: 22.05.2023)
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Das BauGB und seine Novellen

Die Fortentwicklung

1990 – Maßnahmegesetz zum Baugesetzbuch
(Gesetz zur Erleichterung des Wohnungsbaus 
im Planungs- und Baurecht sowie Änderungen 
mietrechtlicher Vorschriften)

1993 – Investitionserleichterung- und Wohnbau-
landgesetz

(Gesetz zur Erleichterung von Investitionen 
und der Ausweisung und Bereitstellung von 
Wohnbauland)

1997 – BauROG

(Gesetz zur Änderung des Baugesetzbuches 
und zur Neuregelung der Raumordnung)

2004 – EAG Bau

(Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuches 
an EU-Richtlinien)

2007 – BauGB-Novelle

(Gesetz zur Erleichterung von Planungsvor-
haben für die Innenentwicklung der Städte)
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Das BauGB und seine Novellen

Die Fortentwicklung

2007 – BauGB-Novelle
(Gesetz zur Erleichterung von Planungsvor-
haben für die Innenentwicklung der Städte)

2011 – Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes 
bei der Entwicklung in den Städten und 
Gemeinden

2013 – Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung 
in den Städten und Gemeinden und weite-
ren Fortentwicklung des Städtebaurechts

2014 – Gesetz über Maßnahmen im Bauplanungs-
recht zur Erleichterung der Unterbringung 
von Flüchtlingen

2017 – Gesetz  zur Umsetzung der Richtlinie 
2014/52/EU im Städtebaurecht und zur 
Stärkung des neuen Zusammenlebens in 
der Stadt 



Empfehlung der `Baulandkommission´ zur `Nachhaltigen 
Baulandmobilisierung und Bodenpolitik´ (Stand: 02.07.2019)

Die Empfehlungen der Baulandkommission decken ein breites Spektrum an Maßnah-
men ab, die zur Stärkung der Kommunen für eine nachhaltige Liegenschaftspolitik 
notwendig sind:

• Haushaltsrechtliche Anpassungen

• Eine aktive Liegenschaftspolitik in den Kommunen Umsetzungsunterstützung 
durch die Länder, um öffentliche Grundstücke von Ländern und Kommunen 
vergünstigt zur Verfügung stellen zu können

• Ausschöpfung baurechtlicher Instrumente (Stärkung des Wohnens als Allgemein-
wohl, erleichterte Erteilung von Befreiungen, einfache Wohnungsbaupläne für 
innerörtliche Lagen, Fortentwicklung des gemeindlichen Vorkaufsrechts, 
Flexibilisierung der Baunutzungsverordnung für den erleichterten Ausbau von 
Dachgeschossen, Einführung einer Experimentierklausel zum Lärmschutz und 
Anpassung des Geruchsemissionsschutzes, weiterhin Einbeziehung von Randlagen 
in das beschleunigte Verfahren gemäß § 13b Baugesetzbuch und die Erleichterung 
der Genehmigung begünstigter Vorhaben im Außenbereich bei Umnutzung von 
landwirtschaftlichen Gebäuden in Wohnungen)

• Finanzielle Unterstützungen durch verstärktes finanzielles Engagement des Bundes 
und der Länder bei der Reaktivierung von Brachen sowie durch Entlastungen bei 
der Grunderwerbsteuer
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Referentenentwurf eines 
`Gesetzes zur Mobilisierung von Bauland´ (Stand: 09.06.2020)

Damit die Gemeinden einfacher Bauland mobilisieren können und um die Möglichkeiten 
des Flächenzugriffs der Gemeinden zu stärken, sieht der Gesetzentwurf überwiegend 
Änderungen des Baugesetzbuchs vor. Wesentliche Regelungsinhalte sollen sein: 

1. die Einführung eines neuen Bebauungsplantyps für den Wohnungsbau, 

2. die Erweiterung der Befreiungsmöglichkeiten und Erleichterungen für das 
Bauen im Innen- und Außenbereich und 

3. die Schaffung einer Grundlage für Konzepte der Innenentwicklung, insbesondere 
zur leichteren Anwendung von Baugeboten und die Erweiterung der 
Vorkaufsrechte der Gemeinden. 

In der Baunutzungsverordnung sollen die neue Baugebietskategorie „Dörfliches 
Wohngebiet“ eingeführt und die Obergrenzen, die bisher für Festsetzungen zum Maß 
der baulichen Nutzung galten, als Orientierungswerte ausgestaltet werden, um mehr 
Flexibilität bei der Ausweisung, insbesondere von Flächen für den Wohnungsbau im 
Hinblick auf die Bebauungsdichte, zu erreichen. 

Mit dem Gesetzentwurf sollen außerdem einzelne städtebauliche Anliegen aufgegriffen 
werden. Dazu gehören auch Klarstellungen, die die Bedeutung grüner Infrastruktur in 
Städten und Gemeinden, insbesondere für den Klimaschutz und die Klimaanpassung, 
hervorheben.
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`Gesetz zur Mobilisierung von Bauland´

Exemplarische (Neu-)Regelungen:

• § 9 Abs. 2d BauGB – Bebauungsplan der Wohnraumversorgung

• § 13a BauGB – Bebauungsplan der Innenentwicklung

• § 13b BauGB – Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschl. Verfahren

• § 24 BauGB – Stärkung der kommunalen Vorkaufsrechte

• § 31 BauGB – Erweiterung der Befreiungstatbestände

• § 176a BauGB – Städtebauliches Konzept zur Stärkung der Innenentwicklung

• § 201a BauGB – Definition des Gebiets mit angespanntem Wohnungsmarkt

• § 250 BauGB – Umwandlungsverbot von Mietwohnungen

• § 5a BauNVO – Dörfliche Wohngebiete

• § 6a BauNVO – Urbanes Gebiet

• § 17 BauNVO – Orientierungswerte zur Bestimmung des Maßes baulicher Nutzung
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Fachkommission `Stadtplanung und Städtebau´ beim Deutschen Städtetag
Umfrage zu den Praxiserfahrungen der Städte zur Anwendung von Strategien und Instrumenten des Baugesetzbuches
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Fachkommission `Stadtplanung und Städtebau´ beim Deutschen Städtetag

DIfU- Blitzumfrage zur Anwendung der Neuregelung des Baulandmobilisierungsgesetzes

Berlin 3.769.495
Hamburg 1.899.160
München 1.559.354
Köln 1.091.819
Frankfurt/Main 758.574
Düsseldorf 645.923
Stuttgart 612.543
Dortmund 602.372
Essen 595.803
Bremen 567.559
Dresden 556.780
Nürnberg 535.886
Bochum 365.587
Bonn 332.769
Münster 315.293
Karlsruhe 313.092
Kiel 246.794
Halle/Saale 238.762
Magdeburg 237.565
Freiburg 230.241
Mainz 220.311
Lübeck 216.530
Erfurt 213.981
Kassel 205.481
Saarbrücken 180.374
Potsdam 180.334
Osnabrück 165.251
Heidelberg 160.355
Würzburg 146.160
Ingolstadt 137.950
Wolfsburg 128.156
Göttingen 118.911
Trier 111.534
Cottbus 98.860
Schwerin 95.653• 35 Städte wurden befragt

• Rückmeldungen von 19 liegen vor
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Fachkommission `Stadtplanung und Städtebau´ beim Deutschen Städtetag

DIfU- Blitzumfrage zur Anwendung der Neuregelung des Baulandmobilisierungsgesetzes

Themen:

• Erleichterung bei der Bauleit-
planung zur Schaffung von 
Wohnraum

• Nutzung der Erleichterungen 
bei der Mobilisierung und 
Aktivierung von Baurechten
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Fachkommission `Stadtplanung und Städtebau´ beim Deutschen Städtetag

DIfU- Blitzumfrage zur Anwendung der Neuregelung des Baulandmobilisierungsgesetzes
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Fachkommission `Stadtplanung und Städtebau´ beim Deutschen Städtetag

DIfU- Blitzumfrage zur Anwendung der Neuregelung des Baulandmobilisierungsgesetzes



Michael Isselmann, Raumplaner, Stadtplaner AK NW, Juni 2023

Fachkommission `Stadtplanung und Städtebau´ beim Deutschen Städtetag
DIfU- Blitzumfrage zur Anwendung der Neuregelung des Baulandmobilisierungsgesetzes



`Gesetz zur Mobilisierung von Bauland´

Exemplarische (Neu-)Regelungen:

• § 9 Abs. 2d BauGB – Bebauungsplan der Wohnraumversorgung

• § 13a BauGB – Bebauungsplan der Innenentwicklung

• § 13b BauGB – Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschl. Verfahren

• § 24 BauGB – Stärkung der kommunalen Vorkaufsrechte

• § 31 BauGB – Erweiterung der Befreiungstatbestände

• § 176a BauGB – Städtebauliches Konzept zur Stärkung der Innenentwicklung

• § 201a BauGB – Definition des Gebiets mit angespanntem Wohnungsmarkt

• § 250 BauGB – Umwandlungsverbot von Mietwohnungen

• § 5a BauNVO – Dörfliche Wohngebiete

• § 6a BauNVO – Urbanes Gebiet

• § 17 BauNVO – Orientierungswerte zur Bestimmung des Maßes baulicher Nutzung
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`Gesetz zur Mobilisierung von Bauland´
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1. Frage:

Findet der § 9 Abs. 2d BauGB (sektoraler 
Bebauungsplan der Wohnraumversorgung) bei 
Ihnen Anwendung?

2. Frage:

Steht das `Städtebauliches Konzept zur Stärkung 
der Innenentwicklung´ (§ 176a BauGB) auf Ihrer 
Agenda?
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Quelle https://difu.de/publikationen/2023/neue-instrumente-der-baulandmobilisierung
(Stand: 28.05.2023)

„Mit der Handreichung verbinden wir 
die Hoffnung, dass sie Impulse für das
konkrete Handeln vor Ort gibt. Kleine 
wie große Kommunen sollen noch 
besser befähigt werden, die Bauland-
schaffung und -mobilisierung aktiv und 
effektiv in Angriff nehmen zu können.“

(aus dem Vorwort)
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Quelle Bauland mobilisieren und schaffen – Strategien und Instrumente für mehr 
Wohnungsbau | Deutsches Institut für Urbanistik (difu.de) (Stand: 28.05.2023)

„Die Beiträge in diesem Sammelband
zeigen, wie breit das gesamte Anwen-
dungsspektrum der städtebaulichen 
Instrumente sein kann und dass den 
unterschiedlichsten Anforderungen der 
Baulandentwicklung und Bodenpolitik 
damit entsprochen werden kann.“

(aus dem Vorwort)



§ 9 Abs. 2d BauGB
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BAULAND MOBILISIEREN



`Gesetz zur Mobilisierung von Bauland´
§ 9 Abs. 2d BauGB:

Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile (§ 34) können in einem Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung eine 
oder mehrere der folgenden Festsetzungen getroffen werden:

1. Flächen, auf denen Wohngebäude errichtet werden dürfen;
2. Flächen, auf denen nur Gebäude errichtet werden dürfen, bei denen einzelne oder alle Wohnungen die bau-

lichen Voraussetzungen für eine Förderung mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung erfüllen, oder
3. Flächen, auf denen nur Gebäude errichtet werden dürfen, bei denen sich ein Vorhabenträger hinsichtlich 

einzelner oder aller Wohnungen dazu verpflichtet, die zum Zeitpunkt der Verpflichtung geltenden 
Förderbedingungen der sozialen Wohnraumförderung, insbesondere die Miet- und Belegungsbindung, 
einzuhalten und die Einhaltung dieser Verpflichtung in geeigneter Weise sichergestellt wird.

Ergänzend können eine oder mehrere der folgenden Festsetzungen getroffen werden:

1. das Maß der baulichen Nutzung;
2. die Bauweise, die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sowie die Stellung der bau-

lichen Anlagen;
3. vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen;
4. Mindestmaße für die Größe, Breite und Tiefe der Baugrundstücke;
5. Höchstmaße für die Größe, Breite und Tiefe der Wohnbaugrundstücke, aus Gründen des sparsamen und 

schonenden Umgangs mit Grund und Boden.

Die Festsetzungen nach den Sätzen 1 und 2 können für Teile des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans getroffen werden. Die Festsetzungen nach den Sätzen 1 bis 3 können für Teile des räumlichen Geltungs-
bereichs des Bebauungsplans oder für Geschosse, Ebenen oder sonstige Teile baulicher Anlagen unterschiedlich 
getroffen werden. Das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans nach diesem Absatz kann nur bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2024 förmlich eingeleitet werden. Der Satzungsbeschluss nach § 10 Absatz 1 ist bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2026 zu fassen.

Michael Isselmann, Raumplaner, Stadtplaner AK NW, Juni 2022
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2.4 Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung (§ 9 Absatz 2d) 

2.4.1 Aufgabe des Bebauungsplans zur Wohnraumversorgung 

Mit dem Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung wird mit § 9 Absatz 2d ein neuer Bebauungsplantyp 
eingeführt. In Anlehnung an die Bebauungspläne nach § 9 Absatz 2a und 2b sollen mit diesem sogenann-
ten sektoralen, d. h. themenbezogenen Bebauungsplan in einem schlanken Verfahren Festsetzungen in 
Bezug auf den Wohnungsbau getroffen werden. 

Der bauliche Bestand einschließlich dazu gehöriger, bisher unbebauter Flächen soll mit einem einfachen 
Bebauungsplan zugunsten des Wohnungsbaus überplant werden können. Dazu ermöglicht § 9 Absatz 2d 
Satz 1 Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung, die in den Nummern 2 und 3 zusätzlich durch An-
forderungen u. a. an die zu errichtenden Gebäude konkretisiert werden. Nach Satz 2 kann u. a. das bis-
lang planungsrechtlich zulässige Maß der baulichen Nutzung verändert werden, insbesondere kann es 
zur besseren Ausnutzung des Grundstücks im Sinne einer Verdichtung erhöht werden. 

Es können Flächen festgesetzt werden, auf denen 
• Wohngebäude errichtet werden dürfen, 
• nur Gebäude errichtet werden dürfen, bei denen einzelne oder alle Wohnungen die baulichen Voraus-

setzungen für eine Förderung mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung erfüllen oder 
• nur Gebäude errichtet werden dürfen, bei denen sich ein Vorhabenträger dazu verpflichtet, geltende 

Förderbedingungen der sozialen Wohnraumförderung einzuhalten, insbesondere Miet- und Belegungs-
bindungen. 

Mit den Festsetzungen von Flächen zur Wohnraumversorgung wird aber kein neuer Baugebietstyp im 
Sinne der BauNVO eingeführt. 

`Muster-Einführungserlass zum Bauland-Mobilisierung-Gesetz´

BAULAND MOBILISIEREN



Michael Isselmann, Raumplaner, Stadtplaner AK NW, Juni 2022

2.4 Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung (§ 9 Absatz 2d) 

2.4.2 Voraussetzungen für einen Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung

Die Möglichkeit, einen Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung aufzustellen, ist in § 9 Absatz 2d aus-
drücklich für im Zusammenhang bebaute Ortsteile (§ 34) geregelt. 

Nach § 246 Absatz 6 wird die Aufstellung eines Bebauungsplans zur Wohnraumversorgung auch im 
Bereich von Plänen ermöglicht, die gemäß § 173 Absatz 3 Satz 1 des Bundesbaugesetzes in Verbindung 
mit § 233 Absatz 3 als Bebauungspläne fortgelten. 

Mit den Festsetzungen von Flächen zur Wohnraumversorgung wird aber kein neuer Baugebietstyp im 
Sinne der BauNVO eingeführt. 

`Muster-Einführungserlass zum Bauland-Mobilisierung-Gesetz´
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2.4 Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung (§ 9 Absatz 2d) 

2.4.5 zeitliche Befristung

Die Anwendung des Instrumentes ist gemäß § 9 Absatz 2d Satz 5 befristet. Das bedeutet, dass das 
Verfahren zur Aufstellung bis zum 31. Dezember 2024 förmlich eingeleitet sein muss. Der Satzungs-
beschluss nach § 10 Absatz 1 ist bis zum Ablauf des 31. Dezember 2026 zu fassen. 

Die Geltungsdauer eines Bebauungsplans zur Wohnraumversorgung ist nicht befristet.

`Muster-Einführungserlass zum Bauland-Mobilisierung-Gesetz´
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Fachkommission `Stadtplanung und Städtebau´ beim Deutschen Städtetag

DIfU- Blitzumfrage zur Anwendung der Neuregelung des Baulandmobilisierungsgesetzes
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Quelle: https://risi.muenchen.de/risi/dokument/v/6648147
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Quelle: Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 30/2021
https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:c4f8007c-3e6f-4e2b-8c55-d34836e75dd4/30.pdf
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Quelle: https://www.muenchen-transparent.de/dokumente/6820554/datei
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Quelle: https://www.muenchen-transparent.de/dokumente/6820554/datei
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§ 176a BauGB

Michael Isselmann, Raumplaner, Stadtplaner AK NW, November 2022
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`Gesetz zur Mobilisierung von Bauland´

§ 176a BauGB:

Städtebauliches Entwicklungskonzept zur Stärkung der Innenentwicklung 

(1) Die Gemeinde kann ein städtebauliches Entwicklungskonzept beschließen, das Aussagen zum 
räumlichen Geltungsbereich, zu Zielen und zur Umsetzung von Maßnahmen enthält, die der 
Stärkung der Innenentwicklung dienen. 

(2) Dieses städtebauliche Entwicklungskonzept nach Abs. 1 soll insbesondere der baulichen 
Nutzbarmachung auch von im Gemeindegebiet ohne Zusammenhang verteilt liegenden unbebauten 
oder nur geringfügig bebauten Grundstücken dienen. Es kann insbesondere zur Begründung von 
Maßnahmen zur Deckung eines Wohnbedarfs in der Gemeinde, einschließlich der Begründung von 
Baugeboten, herangezogen werden. 

(3) Die Gemeinde kann ein städtebauliches Entwicklungskonzept nach Absatz 1 zum Bestandteil der 
Begründung eines Bebauungsplans machen.
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5.2 Städtebauliches Entwicklungskonzept (§ 176a) 

Das Städtebauliche Entwicklungskonzept nach § 176a soll die Entwicklung und bauliche Nutzbarmachung 
ungenutzter Grundstücke und die Schließung von Baulücken auch bei unzusammenhängend im Gemein-
degebiet verteilt liegenden Grundstücken erleichtern. Dies können etwa Brachflächen, Gebäudeleerstand, 
Baulücken oder untergenutzte Grundstücke sein. Damit sollen in einer gesamthaften Betrachtung eines 
Gebietes, auf das sich das Innenentwicklungskonzept bezieht, Flächen leichter einer neuen Entwicklung 
zur Deckung eines dringenden Wohnbedarfs zugeführt werden. 

Bereits nach bisheriger Rechtslage kann die Gemeinde hierzu ein städtebauliches Entwicklungskonzept 
im Sinne von § 1 Absatz 6 Nummer 11 beschließen, das Aussagen zum räumlichen Geltungsbereich, den 
Zielen und zur Umsetzung von Maßnahmen zur Innenentwicklung enthält. 

Die ausdrückliche Einfügung von § 176a soll die Gemeinden zu einem speziell der Innenentwicklung 
gewidmeten Entwicklungskonzept ermutigen, das bei der Anwendung einer Reihe von städtebaulichen 
Instrumenten genutzt werden kann.

Das Innenentwicklungskonzept kann gemäß § 176a Absatz 3 auch zum Bestandteil der Begründung eines 
Bebauungsplans gemacht werden. 

(…)

`Muster-Einführungserlass zum Bauland-Mobilisierung-Gesetz´
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5.2 Städtebauliches Entwicklungskonzept (§ 176a) 

(…)

Zur Umsetzung der Maßnahmen zur Innenentwicklung soll die Gemeinde gegebenenfalls auch von den 
bestehenden Instrumenten des Allgemeinen und Besonderen Städtebaurechts Gebrauch machen können. 
In diesem Fall kann das städtebauliche Entwicklungskonzept als Begründungshilfe für die Erforderlichkeit 
der jeweils anzuwendenden Maßnahmen herangezogen werden: 

• Bei Abschluss von städtebaulichen Verträgen mit den betroffenen Grundstückseigentümern; 

• Bei der Prüfung, ob zur Verwirklichung der Ziele die Ausübung von Vorkaufsrechten in Betracht 
kommt; In diesem Fall kann das Innenentwicklungskonzept zur Begründung der Vorkaufsrechte 
herangezogen werden; 

• Bei der Prüfung, ob eventuell der Erlass eines oder mehrerer Baugebote in Betracht kommt. In 
diesem Fall kann das Innenentwicklungskonzept zur Begründung der Baugebote herangezogen 
werden; 

• Als Begründung zur Festlegung einer Gebietskulisse, in der Städtebauförderungsmittel 
eingesetzt werden können. 

`Muster-Einführungserlass zum Bauland-Mobilisierung-Gesetz´

Michael Isselmann, Raumplaner, Stadtplaner AK NW, Juni 2023
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Quelle:

https://ratsinfo.kempten.de/bi/vo0050.php?__
kvonr=6858

Michael Isselmann, Raumplaner, Stadtplaner AK NW, Juni 2023
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Innenentwicklungs-Kataster

Innenentwicklungs-
Plan

Michael Isselmann, Raumplaner, Stadtplaner AK NW, Juni 2023

BAULAND MOBILISIEREN



`Kemptener 
Innenentwicklungs-Konzept´

(…)

Innenentwicklung vor Außenentwicklung stellt 
ein wichtiges Ziel für die Siedlungsentwicklung 
dar. Gleichzeitig sind in der Stadtentwicklung 
vielfältige andere Aspekte zu betrachten und in 
die Planungen einzubeziehen.

Teilweise zeigen sich Konflikte bzw. sich wider-
sprechende Zielsetzungen, sodass die Frage 
einer Nachverdichtung im Zusammenhang mit 
der Stadtentwicklung jeweils genau geprüft und 
das richtige Maß gefunden werden muss.

Nachverdichtung ist kein Selbstzweck sondern 
sollte als Beitrag zu einer positiven, gesamt-
heitlich betrachteten Stadtentwicklung gesehen 
werden. 

(…)

Michael Isselmann, Raumplaner, Stadtplaner AK NW, Juni 2023
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`Kemptener 
Innenentwicklungs-Konzept´

Beschlussvorschlag:

Das vom Büro Baader Konzept GmbH erstellte 
Innenentwicklungskonzept (Gunzenhausen, 
September 2020) wird als städtebauliches Ent-
wicklungskonzept zur Stärkung der Innenent-
wicklung gemäß §176a BauGB beschlossen.

Das Innenentwicklungskonzept der Stadt 
Kempten (Allgäu) ist als Entwicklungskonzept 
der Innenentwicklung bei der Aufstellung oder 
Änderung von vorbereitenden und verbindlichen 
Bauleitplänen sowie bei der Genehmigung von 
Bauvorhaben gemäß § 34 BauGB zu berück-
sichtigen.

(…)

Michael Isselmann, Raumplaner, Stadtplaner AK NW, Juni 2023
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`Gesetz zur Mobilisierung von Bauland´

Exemplarische (Neu-)Regelungen:

• § 9 Abs. 2d BauGB – Bebauungsplan der Wohnraumversorgung

• § 13a BauGB – Bebauungsplan der Innenentwicklung

• § 13b BauGB – Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschl. Verfahren

• § 24 BauGB – Stärkung der kommunalen Vorkaufsrechte

• § 31 BauGB – Erweiterung der Befreiungstatbestände

• § 176a BauGB – Städtebauliches Konzept zur Stärkung der Innenentwicklung

• § 201a BauGB – Definition des Gebiets mit angespanntem Wohnungsmarkt

• § 250 BauGB – Umwandlungsverbot von Mietwohnungen

• § 5a BauNVO – Dörfliche Wohngebiete

• § 6a BauNVO – Urbanes Gebiet

• § 17 BauNVO – Orientierungswerte zur Bestimmung des Maßes baulicher Nutzung

Michael Isselmann, Raumplaner, Stadtplaner AK NW, Juni 2023



Michael Isselmann, Raumplaner, Stadtplaner AK NW, Juni 2023

Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt in NRW

Grundlage für 

• besonderes Vorkaufsrecht nach 
§ 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BauGB

• erweiterte Befreiungstatbestände 
zugunsten des Wohnungsbaus 
gem. § 31 Abs. 3 BauGB und

• Anordnung von Baugeboten wegen 
dringenden Wohnbedarfs der Bevöl-
kerung gem. §§ 175 Abs. 2 S. 2, 
176 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BauGB



Michael Isselmann, Raumplaner, Stadtplaner AK NW, Juni 2023

Frage:

Nutzen Sie die erweiterten Befreiungstatbestände 
gemäß § 31 Abs. 3 BauGB?

bzw.

würden Sie diese nutzen, stünde Ihnen das 
Instrument zur Verfügung?

BAULAND MOBILISIEREN



Referenten-Entwurf eines `Gesetzes zur Mobilisierung von Bauland´ – (BauGB-Novelle 2020)

• Wie schätzen Sie die Regelungen gem. § 9 Abs. 2d BauGB, gem. § 24 Abs. 1, Satz 1, Nr. 8 BauGB, gem. 
§ 24 Abs. 3 BauGB, gem. § 31 Abs. 3 BauGB ein?

• Welchen Beitrag kann ein städtebauliches Entwicklungskonzept gem. § 176a BauGB leisten? 

• überwiegend werden die Regelungen des § 9 (2d) BauGB positiv eingeschätzt und begrüßt, nur verein-
zelt wird ein geringer Nutzen bzw. ein unklarer Anwendungsbereich gesehen.

• auch die Regelungen des § 24 (1), Satz 1 BauGB werden durchweg positiv eingeschätzt, teilweise für 
zwingend erforderlich, aber auch skeptisch hinsichtlich einer nicht weitreichenden Wirkung erachtet.

• die Neufassung des § 24 (3) BauGB wird als `notwendige Klarstellung´ durchweg begrüßt. Es wird 
darauf hingewiesen, dass der `geförderte Wohnungsbau explizit als Ausübungszweck genannt werden 
sollte´.

• demgegenüber wird die Erweiterung der Befreiungsgründe nach § 31 (3) BauGB ambivalent einge-
schätzt. Wird auf der einen Seite z.B. die `Beförderung in der Umsetzung alter Bebauungspläne´ ge-
sehen, wird mehrfach auch die Gefahr einer `schleichenden/strukturellen städtebaulichen Fehlentwick-
lung´ gesehen .

• ebenso wird auch die Einführung eines Entwicklungskonzepts im Sinn des § 176a BauGB ambivalent 
gesehen. So wird beispielsweise das `Zurückbleiben hinter den Überlegungen zur IEM´ bedauert oder 
festgestellt, dass es `eher deklaratorisch sei, solange keine besonderen Rechtsinstrumente zur Seite 
gestellt würden´. Andere sehen es als sinnvoll an, befürchten aber einen hohen Aufwand oder bezwei-
feln eine weitreichende Wirkung. Wichtig scheint der Hinweis, dass `im Zusammenspiel mit § 24 (3), 
sowie § 1 (6) Nr. 11 und § 200 BauGB mit dem § 176a BauGB Innenentwicklung systematisch angegan-
gen werden könne´.

Fachkommission `Stadtplanung und Städtebau´ beim Deutschen Städtetag
Umfrage zu den Praxiserfahrungen der Städte zur Anwendung von Strategien und Instrumenten des Baugesetzbuches

Michael Isselmann, Raumplaner, Stadtplaner AK NW, Mai 2023



Michael Isselmann, Raumplaner, Stadtplaner AK NW, Juni 2023

Frage:

`Quo vadis Planungsrecht´
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Quelle: https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1

Bauen und Wohnen:

• Wir werden das Bauen und Wohnen der Zu-
kunft bezahlbar, klimaneutral, nachhaltig, bar-
rierearm, innovativ und mit lebendigen öffent-
lichen Räumen gestalten.

• Unser Ziel ist der Bau von 400.000 neuen 
Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 öffentlich 
geförderte Wohnungen.

• Wir werden das Baugesetzbuch (BauGB) mit 
dem Ziel novellieren, seine Instrumente noch 
effektiver und unkomplizierter anwenden zu 
können, Klimaschutz und -anpassung, Ge-
meinwohlorientierung und die Innenentwick-
lung zu stärken sowie zusätzliche Bauflächen 
zu mobilisieren und weitere Beschleunigungen 
der Planungs- und Genehmigungsverfahren 
vorzunehmen.

• Wir werden die entsprechenden Regelungen 
im Baulandmobilisierungsgesetz entfristen 
und die rechtlichen Grundlagen für eine voll-
ständige Digitalisierung der Bauleitplanver-
fahren schaffen.

Michael Isselmann, Raumplaner, Stadtplaner AK NW, Juni 2023
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Quelle: https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1

Städtebau:

• Wir wollen lebenswerte Städte, Gemeinden und 
ländliche Regionen in ganz Deutschland und 
orientieren uns an der Neuen Leipzig-Charta.

• Wir sichern die Städtebauförderung dauerhaft 
und erhöhen sie.

• Die vorhandenen Fördermaßnahmen im Bereich 
des Städtebaus wollen wir flexibilisieren und 
entbürokratisieren sowie die Einrichtungen der 
Baukultur stärken.

• Wir wollen zum Schutz der Gesundheit zukünf-
tig die gesamte Lärmsituation berücksichtigen 
und werden die Einführung einer Gesamtlärm-
betrachtung prüfen. Diese könnte zum Beispiel 
die Belastungen aus Straßen-, Schienen- und 
Luftverkehr sowie von Industrie- und Gewerbe-
anlagen zusammenführen. Die TA Lärm werden 
wir modernisieren und an die geänderten Le-
bensverhältnisse in den Innenstädten anpas-
sen, um Zielkonflikte zwischen Lärmschutz und 
heranrückender Wohnbebauung aufzulösen.

Michael Isselmann, Raumplaner, Stadtplaner AK NW, Juni 2023
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Quelle: https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1

Städtebau:

• Wir machen das Programm “Zukunftsfähige 
Innenstädte und Zentren” mit der Städtebau-
förderung kompatibel.

• Wir unterstützen Kommunen bei der Prävention 
und Bewältigung von Starkregenereignissen 
und der Anpassung an den Klimawandel.

• Wir werden das Nachhaltigkeitsziel der 
Bundesrepublik beim Flächenverbrauch mit 
konkreten Maßnahmen hinterlegen. Die Re-
gelung des § 13b BauGB wird nicht verlängert.

• Wir prüfen die Einführung eines Innenentwick-
lungsmaßnahmengebietes.

Michael Isselmann, Raumplaner, Stadtplaner AK NW, Juni 2023
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Michael Isselmann, Raumplaner, Stadtplaner AK NW, Juni 2023

`Bündnis bezahlbarer Wohnraum´ – Vorschläge zu `Maßnah-
men für eine Bau-, Investitions- und Innovationsoffensive´

Quelle 
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/BMWSB/DE/
veroeffentlichungen/wohnen/buendnis-wohnraum/20221012-buendnis-
massnahmen.pdf?__blob=publicationFile&v=5 (Stand: 22.05.2023)

• 400.000 neue Wohnungen pro Jahr:
Bezahlbar, klimagerecht, barrierefrei

• Hand in Hand für mehr bezahlbaren
Wohnraum

• Innovatives Planen und Bauen
beschleunigen

• Serielles und modulares Bauen
ausweiten

• Boden mobilisieren – Baukosten
begrenzen

• Gebäude ressourcenschonender
errichten



Michael Isselmann, Raumplaner, Stadtplaner AK NW, Juni 2023

Fazit:

• Das planungsrechtliche Instrumentarium 
ist kontinuierlich erweitert worden – und 
wird auch künftig angepasst werden.

• Der planungsrechtliche Anspruch und 
kommunale Realität sind jedoch nicht 
(immer) identisch.

• Die Kreativität im alltäglichen Einsatz der 
Instrumente `vor Ort´ ist entscheidend.
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Michael Isselmann, Raumplaner, Stadtplaner AK NW, Juni 2023

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Dipl.-Ing. Michael Isselmann

Raumplaner, Stadtplaner AKNW

Telefon: +49 2224 – 820 339
Mobil: +49 176 – 511 49 244
Telefax: +49 2224 – 820 341

E-Mail: stadtplanung.isselmann@t-online.de


